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Die Stadtbibliothek bleibt
am 27.12.2008 geschlossen.

Das Standesamt ist am 
5. Januar 2009 aus 

technischen Gründen
geschlossen.

Weihnachtsfeier
im Rathaus

Die alleinstehenden Senioren
der Stadt lädt der Oberbürger-
meister am Dienstag, 23.
Dezember, von 14:00 bis 16:00
Uhr zur Weihnachtsfeier in den
Rathaussaal ein.
Anmeldungen werden bis zum 
17. Dezember unter Tel. 03471
659508 entgegengenommen.

Liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich wieder
einmal dem Ende.

Vor uns liegt eine Zeit der Entspannung,
der Besinnung und der Familie. Die
bevorstehenden Festtage bieten die
Gelegenheit, in Ruhe auf Vergangenes
zu blicken und es noch einmal zu 
überdenken.
Es ist aber auch die Zeit des Ausblicks 
auf das neue Jahr, das für uns neue
Herausforderungen bereit hält.

Ihnen allen wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest und für 2009 Gesundheit,

Glück und Erfolg.

Die Rathäuserder Stadt
Bernburg (Saale) bleiben

am Freitag, 
2. Januar 2009 

geschlossen.

Ihr Henry Schütze 
Oberbürgermeister

der Stadt Bernburg (Saale)

Allen Lesern ein Allen Lesern ein 
friedliches friedliches WWeihnachteihnachtsfestsfest

und einen guten Rutund einen guten Rutsch inssch ins
neue Jahr!neue Jahr!

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie
kommen. Aber man sollte auch dafür
sorgen, daß die Dinge so kommen, 

wie man sie nehmen möchte.

Curt Goetz
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 09.12., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 13.01., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist bis März 
täglich
von 08:00
bis 17:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Sitzungskalender
Dezember2008

Stadtrat:
Donnerstag, 11.12., Ratssaal

Die Sprechzeiten 
in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

ÖFFENTLICHER TEIL:

Vergabe von Sportfördermitteln an
Bernburger Sportvereine - Teil II,
Beschl.-Nr. 763/08
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) bewilligt eine Bezu-
schussung der Bernburger Sportvereine
gem. Spalte 8 der Anlage der BV763/08.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Vergabe von Sportfördermitteln für
die ehrenamtliche Übungsleitertätig-
keit, Beschl.-Nr. 764/08
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) bewilligt eine Bezu-
schussung der Bernburger Sportvereine
für die ehrenamtliche Übungsleitertätig-
keit gemäß der beiliegenden Anlage in
Höhe von 7.916,40 EUR. Abstimmung:
8 Ja-Stimmen

Technisches Ausbauprogramm „Sa-
nierung Thomas-Müntzer-Straße/An
der Str enge“, Bernburg (Saale),
Or tsteil Aderstedt, 1. BA, 
Beschl.-Nr. 783/08
Beschluss:1. Der Hauptausschuss der
Stadt Bernburg (Saale) beschließt das
technische Ausbauprogramm für die
„Sanierung der Thomas-Müntzer-
Straße/An der Strenge, OTAderstedt, 1.
BA, gemäß Anlagen dem Grunde nach. 
2. Der Hauptausschuss der Stadt Bern-
burg (Saale) beauftragt die Verwaltung,
vorbehaltlich der Fördermittelbereit-
stellung durch das ALFF sowie der
Beschlussfassung gem. Punkt 1, das
Bauvorhaben „Sanierung Thomas-
Müntzer-Straße/An der Strenge“, OT
Aderstedt, 1. BA, zur Baureife zu führen,
mit der Zielstellung der Auftrags-
erteilung und Realisierung - in
Abhängigkeit der Fördermittelbereit-
stellung - im Jahr 2009.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

NICHTÖFFENTLICHER TEIL:

Erwerb eines Grundstückes,
Beschl.-Nr. 772/08
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt den Erwerb
des Grundstückes Lindenplatz 5, Flur
39, Flurstück 11/2.
Dem Verkäufer werden eine Mehrer-

Bekanntgabe derabschließenden Beschlüsse des Hauptausschusses
der Stadt Bernburg (Saale) vom 16.10.2008

lösklausel sowie die Projektentwick-
lungsbeteiligung bei einer möglichen
Vermarktung der Gesamtfläche (inklusi-
ve Steinstraßenschule) eingeräumt. 
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Verkauf des Grundstückes
Theaterstraße 3, Beschl.-Nr. 776/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
beauftragt die SALEG, das Grundstück
in Bernburg (Saale), Theaterstraße (Flur
43, Flurst. 98, Größe: 199 qm), nachdem
es an sie aufgelassen wurde, zum sym-
bolischen Preis von 1,00 EUR an
Antragsteller in genannter Reihenfolge
zu verkaufen:
Der Grundschuldbestellung bei
Fremdfinanzierung in Höhe der
Investitionen wird zugestimmt.
Abstimmung: 8 Ja-Stimmen

Verkauf Grund und Boden zum
Grundstück in Bernburg (Saale),
Or tsteil Aderstedt, Thomas-Müntzer-
Straße sowie Gartenland, 
Beschl.-Nr. 777/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
verkauft den Grund und Boden zum
Wohnhaus Thomas-Müntzer-Straße
(Flur 3, Flurstück 102/1, Größe: 438 qm)
in Anlehnung an die Bestimmungen des
Sachenrechtsbereinigungsgesetztes.
Kaufpreis: 2.803,20 EUR (6,40
EUR/qm).
Aus dem Gartenland (Flur 3, Flurstück
102/1) verkauft die Stadt Bernburg
(Saale) eine Teilfläche von ca. 140 qm
und eine Teilfläche von ca. 505
qm.Kaufpreis: 6,40 EUR/qm (40 Prozent
von 16,00 EUR/qm für Gartenland)
zuzüglich Vermessungskosten. Die
Pachtgrundstücke verbleiben im Eigen-
tum der Gemeinde. Der Grundschuld-
bestellung bei Fremdfinanzierung wird
zugestimmt.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Verkauf eines Baugrundstückes in
Bernburg (Saale), Heinrich-Hertz-
Straße, Beschl.-Nr. 778/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
verkauft eine Teilfläche von insgesamt
558 qm aus den Grundstücken in
Bernburg (Saale), Flur 71, Flurstück
137/3 und 137/4 zur Bebauung mit
einem Einfamilienhaus. Kaufpreis:

40,00 EUR/qm zuzüglich Vermessungs-
und Hausanschlusskosten. Der Grund-
schuldbestellung bei Fremdfinanzierung
in Höhe des Kaufpreises und der
Investitionen wird zugestimmt.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Erwerb der Grünfläche vor dem
Schützenhaus, Beschl.-Nr. 780/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
erwirbt das Grundstück in Bernburg
(Saale), Flur 54, Flurstück 86/4, Größe:
2.177 qm sowie eine Teilfläche von ca.
1.500 qm aus dem Grundstück Flur 54,
Flurstück 86/5, vom Bauunternehmen
Frank Eichstädt GmbH zum symboli-
schen Kaufpreis von 1,00 EUR zuzüg-
lich Vermessungskosten. Für den Fall
der Weiterveräußerung des Grundstücks
oder von Teilflächen durch die Stadt
Bernburg (Saale) innerhalb von 10
Jahren ab Unterzeichnung des notariel-
len Vertrages werden für die Firma Frank
Eichstädt GmbH eine Mehrerlösabfüh-
rungsklausel und ein Vorkaufsrecht nota-
riell vereinbart. Abstimmung:4 Ja-St.,
2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

Mietver trag Schloss,
Beschl.-Nr. 781/08
Beschluss:Der Hauptausschuss emp-
fiehlt dem Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale), folgenden Beschluss zu fassen:
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beauftragt den Oberbürgermeister, den
vorliegenden Mietvertrag mit der
Stiftung Dome und Schlösser in Sach-
sen-Anhalt zur Liegenschaft Schloss
Bernburg (Saale), bestehend aus dem
Schlosshof, dem Christiansbau, dem
barocken Zwischenbau und dem Langen
Haus (Gemarkung Bernburg (Saale),
Flur 42, Flurstück 76/4 und 1000) zu
unterzeichnen.
Abstimmung: 6 Ja-Stimmen
(6 Mitglieder)

Erwerb der Grundstücke Saalplatz 4
und 5 in Bernburg (Saale),
Beschl.-Nr. 785/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
beauftragt die SALEG, das Grundstück
in Bernburg (Saale), Saalplatz 4,
Gemarkung Bernburg, Flur 44, Flurstück
55, Größe: 302 qm, zum Verkehrswert
nach Wertgutachten und das Grundstück
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Saalplatz 5, Gemarkung Bernburg, Flur
44, Flurstück 56, Größe: 228 qm, zum
Preis von 6.000,00 EUR zu erwerben
und in das Sanierungsvermögen der
Stadt Bernburg (Saale) zu überführen.
Abstimmung:6 Ja-Stimmen

Verkauf von Grundstücken in der
Fährgasse, Beschl.-Nr. 789/08
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)

verkauft die Grundstücke in der
Fährgasse (Flur 51, Flurstück 88, 89, 90
und 91, Größe: 895 qm) zum Zwecke
einer Wohnbebauung. Mit dem
Bauvorhaben ist innerhalb von einem
Jahr ab Unterzeichnung des notariellen
Kaufvertrages zu beginnen. Der Grund-
schuldbestellung bei Fremdfinanzierung
in Höhe des Kaufpreises und der
Investitionen wird zugestimmt. 
Abstimmung:6 Ja-Stimmen

Personalangelegenheit Planungsamt,
Beschl.-Nr. 791/08
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, zum
nächstmöglichen Termin - voraussicht-
lich Mitte November - die Stelle als
Stadtplaner/in zu besetzen.
Abstimmung:6 Ja-Stimmen

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Frühzeitige Beteiligung derÖffentlichkeit zum Bebauungsplan 
Nr. 63 mit dem Kennwort „W ohngebiet Süd-West“ nach § 3 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 30. Oktober
2008 den Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 63 mit dem Kennwort
„Wohngebiet Süd-West“ und dessen
Begründung gebilligt. Die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 Satz 1 BauGB wird in Form einer
öffentlichen Auslegung des Vorent-
wurfes und dessen Begründung durchge-
führt. Der Vorentwurf und dessen
Begründung liegen vom 

15. Dezember2008bis einschließlich
16. Januar2009

während folgender Zeiten:
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 14:00 bis 18:00 Uhr
Do 14:00 bis 16:00 Uhr

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, 
Planungsamt, im Zimmer 127 zu jeder-
manns Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Begründung zum Bebauungsplan-
vorentwurf enthält den vollständigen
Umweltbericht, in dem nach der Anlage
zum Baugesetzbuch (BauGB) die auf
Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs.
4 BauGB ermittelten und bewerteten
Belange des Umweltschutzes dargelegt
sind. 
Die Öffentlichkeit wird während der
genannten Zeiten über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unter-
richtet. Der Öffentlichkeit wird Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben. Während der Auslegungsfrist
können von jedermann Stellungnahmen
zum Vorentwurf im Planungsamt der

Stadt Bernburg (Saale) schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit
mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 3. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Frühzeitige Beteiligung derÖffentlichkeit zum Bebauungsplan 
Nr. 64 mit dem Kennwort „Kaufhausquar tier“ nach § 3 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 30. Oktober
2008 den Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 64 mit dem Kennwort

„Kaufhausquartier“ und dessen Begrün-
dung gebilligt. Die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
Satz 1 BauGB wird in Form einer öffent-

lichen Auslegung des Vorentwurfes und
dessen Begründung durchgeführt. Der
Vorentwurf und dessen Begründung lie-
gen vom 
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15. Dezember2008bis einschließlich
16. Januar2009

während folgender Zeiten:
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 14:00 bis 18:00 Uhr
Do 14:00 bis 16:00 Uhr

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11,
Stadtplanungsamt, im Zimmer 127 zu
jedermanns Einsichtnahme öffentlich
aus.
Die Begründung zum Bebauungsplan-
vorentwurf enthält den vollständigen
Umweltbericht, in dem nach der Anlage
zum Baugesetzbuch (BauGB) die auf

Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs.
4 BauGB ermittelten und bewerteten
Belange des Umweltschutzes dargelegt
sind.
Die Öffentlichkeit wird während der
genannten Zeiten über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unter-
richtet. Der Öffentlichkeit wird Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben. Während der Auslegungsfrist
können von jedermann Stellungnahmen
zum Vorentwurf im Planungsamt der
Stadt Bernburg (Saale) schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der

Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 3. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Frühzeitige Beteiligung derÖffentlichkeit zum Bebauungsplan 
Nr. 67 mit dem Kennwort „Ehemalige Eisengießerei“ nach § 3 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 30. Oktober
2008 den Vorentwurf des Bebauungs-
planes Nr. 67 mit dem Kennwort
„Ehemalige Eisengießerei“ und dessen
Begründung gebilligt. Die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 Satz 1 BauGB wird in Form einer
öffentlichen Auslegung des Vorent-
wurfes und dessen Begründung durchge-
führt. Der Vorentwurf und dessen
Begründung liegen vom 

15. Dezember2008bis einschließlich
16. Januar2009

während folgender Zeiten:
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 14:00 bis 18:00 Uhr
Do 14:00 bis 16:00 Uhr

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, 
Planungsamt, im Zimmer 127 zu jeder-
manns Einsichtnahme öffentlich aus. 
Die Begründung zum Bebauungs-
planvorentwurf enthält den vollständi-
gen Umweltbericht, in dem nach der
Anlage zum Baugesetzbuch (BauGB)
die auf Grund der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und
bewerteten Belange des Umweltschutzes
dargelegt sind. 
Die Öffentlichkeit wird während der
genannten Zeiten über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unter-
richtet. Der Öffentlichkeit wird Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung gege-
ben. Während der Auslegungsfrist kön-
nen von jedermann Stellungnahmen zum

Vorentwurf im Planungsamt der Stadt
Bernburg (Saale) schriftlich oder zur
Niederschrift abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 3. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Jahresabschluss derBernburger Freizeit GmbH für das
Geschäftsjahrvom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Die Stadt Bernburg (Saale) gibt hiermit
für die Bernburger Freizeit GmbH, an
der sie in dem in § 53 Haushalts-
grundsätzegesetz bezeichneten Umfang
beteiligt ist, gemäß § 121 Abs. 1 Ziffer 1
Buchstabe b Gemeindeordnung des
Landes Sachsen-Anhalt für das
Geschäftsjahr 2007 die Feststellung des

Jahresabschlusses, die Verwendung des
Ergebnisses sowie das Ergebnis der
Prüfung des Jahresabschlusses und den
Lagebericht wie folgt bekannt:

I. Auszug aus dem Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2007

Geschäftstätigkeit
und Geschäftsverlauf

Die Bernburger Freizeit GmbH betreibt
im Auftrag der Stadt Bernburg Parkhäu-
ser sowie zahlreiche Sport-, Freizeit- und
Kultureinrichtungen. Dazu zählen ein
Tiergarten, ein Fahrgastschiff, eine
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Fähre, eine Parkeisenbahn, ein Aus-
sichtsturm, eine Ausflugsgaststätte mit
Märchengarten, ein Kegel-Freizeit-
Center mit Fitness Studio, zwei
Sporthallen, eine Tennishalle, fünf
Sportplätze, vier Wassersportobjekte, ein
Hallenbad, ein Freibad, ein Museum,
eine Tiefgarage, zwei Parkhäuser und
eine Stadtinformation. Ab 01.06.2007
wurde der BFG zusätzlich ein Sportplatz
als weitere nicht kostendeckende
Einrichtung zur Bewirtschaftung über-
tragen. 

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2007
wurde die Saisonbereitschaft planmäßig
in allen Objekten der Bernburger Freizeit
GmbH hergestellt.

Die Gesamtbesucherzahl 2007 in den
einzelnen Einrichtungen der BFG lag bei
273.581 Besuchern. Gegenüber dem
Vorjahr stellt dies einen
Besucherrückgang um ca. 10.000
Besucher dar. Verursacht wurde dieser
Rückgang insbesondere durch die witte-
rungsbedingt schlechte Freibadsaison im
Erlebnisbad „Saaleperle“. Durch gestie-
gene Besucherzahlen in den Objekten
Tiergarten, Parkeisenbahn und Museum
konnte der Besucherrückgang jedoch
teilweise kompensiert werden.

Wir tschaftliche Lage

Das Geschäftsjahr 2007 verlief weitge-
hend entsprechend dem vom Aufsichts-
rat der BFG - Bernburger Freizeit GmbH
beschlossenen Wirtschaftsplan.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit hat sich gegenüber dem
Vorjahr um 149 TEUR verschlechtert
und ist bei leicht gestiegenen Umsatz-
erlösen (+ 20 TEUR) überwiegend in
den gestiegenen Personalkosten gemäß
den tariflichen Vereinbarungen (ca. 73
TEUR) begründet. Darüber hinaus redu-
zierten sich erhaltene Einmalzahlungen
(Versicherungsentschädigungen und
Schadenersatzzahlungen im Zusam-
menhang mit baulichen Sanierungs-
maßnahmen) um ca. 84 TEUR gegenü-
ber dem Vorjahr.

Die Investitionen im Anlagevermögen
beliefen sich im Berichtsjahr auf 503
TEUR. Das Anlagevermögen ist lang-
fristig und zu 70,3 Prozent durch
Eigenkapital finanziert. Das Eigen-
kapital erhöht sich um 526 TEUR und
die Bilanzsumme vermindert sich um
404 TEUR.

Da die Gewinnausschüttung der
Stadtwerke Bernburg GmbH aus dem
Geschäftsjahr 2006 die Ausgaben der
Bernburger Freizeit GmbH im
Geschäftsjahr 2006 nicht voll gedeckt
haben, waren zusätzliche Finanz-
zuweisungen seitens der Gesell-
schafterin in Höhe von 560 TEUR not-
wendig. Darüber hinaus wurden der
Bernburger Freizeit GmbH von der Stadt
Bernburg zweckgebundene Investi-
tionsmittel für den Ausbau des
Parkplatzes an der Töpferwiese in Höhe
von 38 TEUR und Fördermittel für die
Fertigung einer Gipsplastik der
Sandsteinfigur Christian I. von Anhalt
Bernburg des Museums in Höhe von 4,7
TEUR bereit gestellt.

Personal

Im Geschäftsjahr 2007 waren im
Jahresdurchschnitt 62 Mitarbeiter und
darüber hinaus zeitlich befristet
Aushilfskräfte in der Bernburger Freizeit
GmbH tätig.

Investitionen

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit
der Gesellschaft waren:
Neubau Kutterport Maritimer Club
(Anteilsfinanzierung);
Ausbau Maritimer Club 4. BA;
Bau von 2 Tennisplätzen - TV
Krumbholz (Anteilsfinanzierung);
Ausbau Zufahrt „Maritimer Club“ 
und „MBSV“;
Ausbau Parkplatz Töpferwiese;
Beschilderung Rundweg Tiergarten und
Gehegebeschilderung;
Pinguinanlage TG (Fertigstellung 2008);
Museum - Ausstattung Tagungsraum
Osttorhaus;
Museum - Gipsreplik „Chr. der I.“
(Fertigstellung 2008);
Umbau Sanitär Fitness KFC
(Fertigstellung 2008);
Neubau Wohnhaus Tiergarten
(Fertigstellung 2008);
Brunnenanlage Sportplatz SVSchwarz
Gelb.

Zukünftige Entwicklung und Risiken

Die Erhöhung der Erlöse und
Besucherzahlen soll durch eine gezielte
Vermarktung der einzelnen Einrich-
tungen der BFG, insbesondere durch
Teilnahme an touristischen Messen,
Herausgabe von touristischen Publi-
kationen, Erarbeitung von Paket-

angeboten für Touristen, Durchführung
von thematischen Veranstaltungen und
durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit
erreicht werden. 
Die geplanten Investitionen und
Werterhaltungsmaßnahmen der Bern-
burger Freizeit GmbH sind auch im
Wirtschaftsjahr 2008 auf die weitere
Erhöhung der Attraktivität der einzelnen
Einrichtungen und auf die Verbesserung
der Trainings- und Wettkampf-
bedingungen im Sportbereich gerichtet.

Der weitere Ausbau des Tiergartens soll,
basierend auf der Entwicklungs-
konzeption bis zum Jahr 2010, fortge-
führt werden. Als Attraktion wurde eine
neue Pinguinanlage gebaut. Darüber hin-
aus sollen weitere Gehegesanierungen
und Gehegeumgestaltungen zur artge-
rechten Haltung der Tiere und zur
Verschönerung der Anlagen erfolgen.

Zur Sicherstellung des Tennissports in
der Stadt Bernburg in den Winter-
monaten wurde gemäß Beschluss des
Aufsichtsrates der BFG der B.E.S.T. -
Sportpark von der BFG für ein weiteres
Jahr angemietet und kostendeckend an
einen Privatbetreiber untervermietet.
Im Bereich des Museums ist der komple-
xe Ausbau des Osttorhauses und Galerie-
hauses inkl. Außenanlagen zur vorrangi-
gen Nutzung für die museumspädagogi-
sche Arbeit geplant. Die Realisierung
soll in zwei Jahresscheiben erfolgen. 

Im Sportstättenbereich ist die komplexe
Sanierung des Vereinshauses des SV
Schwarz Gelb, die Erneuerung der
Heizungsanlage im Kegel-Freizeit-Cen-
ter und die Erneuerung der Lüftungs-
steuerung im Hallenbad geplant.

Ein wesentliches Risiko der künftigen
Entwicklung ist die Sicherstellung einer
ausreichenden Finanzierung.

Neben den Erlösen aus Eintrittsgeldern
ist die Gewinnabführung der Stadtwerke
Bernburg GmbH eine wichtige Finan-
zierungsquelle. Für das Geschäftsjahr
2008 werden die Gewinnabführung der
Stadtwerke Bernburg GmbH sowie die
Erlöse die geplanten Kosten jedoch nicht
decken. Gemäß Wirtschaftsplan sind
deshalb für 2008 Zuschüsse von der
Gesellschafterin in Höhe von 650 TEUR
zur Ausgabendeckung notwendig.

Von der Bernburger Freizeit GmbH wer-
den auch künftig alle Anstrengungen
unternommen, um den Kostendeckungs-
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grad der einzelnen Einrichtungen zu
erhöhen und damit das Betriebsergebnis
zu verbessern. Dies soll insbesondere
durch Betriebskosteneinsparungen,
einen rationellen Personaleinsatz sowie
durch eine effektive Vermarktung der
einzelnen Einrichtungen der Bernburger
Freizeit GmbH erreicht werden. 

II. Wiedergabe 
des Bestätigungsvermerkes

„Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang - unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der BFG Bernburger
Freizeit GmbH mit Sitz in Bernburg für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007
bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages lie-
gen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung
des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der
Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen
Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, den 30. April 2008

Treuhand und Wirtschaftsberatung
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft       (Siegel)

III. Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung der
Bernburger Freizeit GmbH hat am 29.
August 2008 / 22. September 2008 im
Wege des schriftlichen Verfahrens
gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG i.V.m. § 9
Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
für das Geschäftsjahr 2007 in der von der
Treuhand und  Wirtschaftsberatung
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft und mit
einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehenen Fassung festgestellt
und nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2007 der BFG
wird festgestellt.

2. Dem Aufsichtsrat und den
Geschäftsführern der BFG wird für das
Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

3. Der im Wirtschaftsjahr 2007 ausge-
wiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von
33.996,59 EUR wird durch Entnahme
aus der Gewinnrücklage der Gesellschaft
ausgeglichen.

Der geprüfte Jahresabschluss 2007 und
der Lagebericht für das Geschäftsjahr
2007 der Bernburger Freizeit GmbH lie-
gen beginnend mit dem Tag dieser
Bekanntmachung für die Dauer von sie-
ben Tagen zur Einsichtnahme für jeder-
mann bei der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Schlossgartenstraße 16, Rathaus
I, Rechtsamt, Zimmer 211 zu den beste-
henden Sprechzeiten der Stadtverwal-
tung öffentlich aus.

Bernburg (Saale), 6. November 2008

(Siegel)

S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung überden Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des
Beschlusses überdie vereinfachte Umlegung fürdas Gebiet

„Richard-Rösicke-Straße“ in Bernburg, Teilgebiet 4

Der am 26.06.2008 gefasste Beschluss
über die vereinfachte Umlegung nach
dem Baugesetzbuch für das Gebiet 

„Richard-Rösicke-Straße“ in
Bernburg, Teilgebiet 4

ist am 06.11.2008 unanfechtbar gewor-
den. Von der Inkraftsetzung sind die fol-
genden bisherigen Grundstücke betrof-
fen:

Gemarkung:Bernburg Flur: 1

Alte Flurstücke: 18/4, 18/160, 18/161,
18/162, 18/163, 18/164, 18/165, 18/166,
18/167, 18/168, 18/169, 18/170, 18/171,
18/172, 18/173, 18/174, 18/175, 18/176,
18/177, 18/194, 19/199, 23/1, 23/4, 1032

Neue Flurstücke:23/1, 23/4, 1033,
1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1170, 1171, 1081,
1082

Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den im
Beschluss vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen
Eigentümer in den Besitz der zugeteilten
Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
Soweit sich aus dem Beschluss nichts
anderes ergibt, geht das Eigentum an den
ausgetauschten oder zugewiesenen
Grundstücksteilen lastenfrei auf die
neuen Eigentümer über. Ausgetauschte
und zugewiesene Grundstücke und
Grundstücksteile werden Bestandteil des
Grundstückes, dem sie zugewiesen wer-
den. Dingliche Rechte an diesem
Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
wiesenen Grundstücksteile.

Der Beschluss über die vereinfachte
Umlegung kann bis zur Berichtigung des
Grundbuches im Landesamtes für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt, Elisabethstraße 15 in 06847
Dessau-Roßlau von jedem eingesehen

werden, der ein berechtigtes Interesse
darlegt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann
innerhalb eines Monats, vom Tage nach
der Bekanntgabe an gerechnet, Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich beim Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt, Elisabethstraße 15 in
06847 Dessau-Roßlau einzulegen oder
dort zur Niederschrift zu erklären. Der
Widerspruch soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Zur Begründung die-
nende Tatsachen und Beweismittel sol-
len angeben werden. 

Dessau-Roßlau, 6. November 2008

(Siegel)

Im Auftrag
Volkmar Döring

Satzung überdie Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
für die Stadt Bernburg (Saale)

(Straßenreinigungsgebührensatzung)

P r ä a m b e l :
In seiner Sitzung vom 30.10.2008 hat der
Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) auf
Grund der §§ 3, 6 und 8 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568) in der Fassung der letzten
Änderung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA
S. 40), § 50 des Straßengesetzes für das
Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom
06.07.1993 (GVBl. LSAS. 334), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 22.12.2004 (GVBl. LSAS. 856)
und der §§ 5 und 13 a des Kommu-
nalabgabengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert
durch Art. 11 des Gesetzes vom
18.11.2005 (GVBl. LSAS. 698) folgen-

de Satzung über die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren für die Stadt
Bernburg (Saale) beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1) Die Stadt Bernburg (Saale) führt die
Reinigung der öffentlichen Straßen,
Wege und Plätze innerhalb der geschlos-
senen Ortslage gemäß Straßenreini-
gungssatzung vom 20. Oktober 2003
durch.

(2) Die Stadt Bernburg (Saale) erhebt für
die von ihr durchgeführte Reinigung der
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
(Fahrbahnen, Fahrbahnrinnen, Parkspu-
ren und Fußgängerzonen) Gebühren
nach § 5 Kommunalabgabengesetz Land
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in

Verbindung mit dem § 47 und dem § 50
Abs. 1 Nr. 3 des StrG LSA.

§ 2 Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtige sind die Eigen-
tümer oder Besitzer der Grundstücke, die
von den im Straßenverzeichnis (Anlage
zur Straßenreinigungssatzung) aufge-
führten Straßen erschlossen sind.
Als erschlossene Grundstücke gelten
auch solche Grundstücke, die durch
einen Graben, einen Grünstreifen, eine
Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher
Weise von der Straße getrennt sind; das
gilt jedoch nicht, wenn die genannten
Geländestreifen zwischen Straße und
Grundstück weder dem öffentlichen
Verkehr gewidmet noch Bestandteil der
Straße sind.
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(2) Den Eigentümern der erschlossenen
Grundstücke werden Nießbraucher (§
1030 BGB), Erbbauberechtigten,
Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB)
und Dauerwohn- bzw. Dauernutzungs-
berechtigten (§ 31 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes) gleichgestellt.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind
Gesamtschuldner. Bei Wohnungseigen-
tümern wird die Gebühr einheitlich für
das Gesamtgrundstück festgesetzt und in
einem Bescheid dem Verwalter zuge-
stellt.

(4) Beim Wechsel des Gebühren-
pflichtigen geht die Gebührenpflicht mit
Beginn des folgenden Kalendervier-
teljahres auf  den neuen Verpflichteten
über.
Wenn der bisher Verpflichtete die
Mitteilung hierüber versäumt, so haftet
er für die Gebühren, die auf den
Zeitraum bis zum Eingang der
Mitteilung bei der Stadt Bernburg
(Saale) entfallen, neben dem neuen
Verpflichteten.

§ 3 Gebührenmaßstab
(1) Die Straßenreinigungsgebühren sol-
len die Kosten der Straßenreinigung
decken. Die Stadt Bernburg (Saale) trägt
den nicht umlagefähigen Teil der Kosten.
Dieser Anteil wird auf mindestens 25 v.
H. der gesamten Straßenreinigung fest-
gesetzt.
Der auf die Stadt Bernburg (Saale) ent-
fallende Teil umfasst die Kosten für die
Reinigung der öffentlich zugänglichen
Park- und Grünanlagen sowie für
Straßenkreuzungen und -einmündungen,
Verkehrsinseln und ähnliche dem
Verkehr dienende Anlagen.
Der auf die Stadt Bernburg (Saale) ent-
fallende Anteil umfasst auch die
Kostenteile für die Billigkeitserlasse
nach § 13 a KAG LSA.

(2) Maßstab für die Straßenreini-
gungsgebühr ist die Frontlänge des
Grundstücks, auf volle Meter abgerun-
det, und die Reinigungsklasse, zu der die
Straße nach dem Straßenverzeichnis
(Anlage zur Straßenreinigungssatzung
der Stadt Bernburg vom 20.10.2003, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) und der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg vom 06.11.2003,
Nr. 78) gehört. Straßenfrontlänge ist die
Länge der gemeinsamen Grenze des
Grundstücks mit dem Straßengrund-
stück.

(3) Bei Grundstücken, die nicht an den
von der Stadt Bernburg (Saale) zu reini-
genden Straßen liegen, durch sie aber
erschlossen werden (Hinterliegergrund-
stücke), gilt als Frontlänge die Länge der
Grundstücksseite, die der zu reinigenden
Straße zugewandt ist.
Zugewandte Grundstücksseiten sind die-
jenigen Abschnitte der Grundstücks-
begrenzungslinie, die zu der Straßen-
grenze parallel oder in einem Winkel von
weniger als 45 Grad verlaufen.

(4) Die im Straßenverzeichnis aufgeführ-
ten Straßen werden nach dem Ver-
schmutzungsgrad in Reinigungsklassen
eingeteilt:

Reinigungsklasse 1 - Straßenreinigung 
1 x wöchentlich

Reinigungsklasse 2 - Straßenreinigung 
2 x wöchentlich

Reinigungsklasse 3 - Reinigung der
Fußgängerzone 

3 x wöchentlich

§ 4 Höhe derGebühren
Die Gebühr je Meter Grundstücksseite
(s. § 3 Abs. 2) beträgt jährlich

Reinigungsklasse 1 1,32 EUR
Reinigungsklasse 2 2,64 EUR
Reinigungsklasse 3 3,96 EUR
Die Zugehörigkeit einer Straße zur ent-
sprechenden Reinigungsklasse ergibt
sich aus dem Straßenverzeichnis.

§ 5 Einschränkung oder
Unterbr echung derStraßenreinigung
Ändern sich die Grundlagen für die
Berechnung der Gebühr, so mindert oder
erhöht sich die Benutzungsgebühr mit
Beginn des auf die Änderung folgenden
Kalkulationszeitraumes.
Falls die Straßenreinigung aus zwingen-
den Gründen vorübergehend und zwar
weniger als einen Monat eingeschränkt
oder eingestellt werden muss, besteht
kein Anspruch auf Gebührenminderung.
Bei witterungsbedingter Einstellung der
Straßenreinigung besteht kein Anspruch
auf Gebührenminderung. 

§ 6 Auskunfts- und Anzeigepflicht

(1) Die Gebührenpflichtigen sind ver-
pflichtet, auf Verlangen die zur
Festsetzung der Gebühren erforderlichen
mündlichen und schriftlichen Auskünfte
zu erteilen. Jeder Wechsel der Rechts-
verhältnisse am Grundstück ist vom
Veräußerer und Erwerber der Stadt
innerhalb eines Monats schriftlich zu

erklären.

(2) Zuwiderhandlungen sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 16 Abs. 2 Nr. 2
KAG LSA.

§ 7 Beginn und Ende
der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem
Anschluss an die Straßenreinigung.
Erfolgt der Anschluss an die Straßen-
reinigung nach dem ersten Tag des
Monats, so entsteht die Gebührenpflicht
mit dem ersten Tag des Monats, der auf
den Beginn der Straßenreinigung folgt;
sie erlischt mit dem Beginn des Monats,
in welchem die Straßenreinigung einge-
stellt wird. Änderungen im Umfang der
Straßenreinigung bewirken eine
Gebührenänderung vom ersten Tag des
auf die Änderung folgenden Monats.

§ 8 Entstehung derGebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht jeweils
zu Beginn des Erhebungszeitraumes.

(2) Erhebungszeitraum ist das Kalender-
jahr und bei Entstehung der Gebühren-
pflicht während eines Kalenderjahres der
Restteil des Jahres.

§ 9 Fälligkeit

Die Gebühren werden mit den
Grundstücksabgaben erhoben. Sie wer-
den am 15. Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November zu je einem Viertel
ihres Jahresbeitrages fällig. Entsteht oder
ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe
eines Kalendervierteljahres, so ist die für
dieses Kalendervierteljahr zu entrichten-
de Gebühr innerhalb eines Monats nach
Heranziehung zu entrichten.

§ 10 Billigkeitsmaßnahmen
Gemäß § 13 a KAG LSAkönnen
Ansprüche aus dem Abgabeschuldver-
hältnis ganz oder teilweise gestundet
werden, wenn die Einbeziehung bei
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den
Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint.
Ist deren Einziehung nach Lage des
Einzelfalls unbillig, können sie ganz
oder zum Teil erlassen werden.

§ 11 Inkrafttr eten
Diese Satzung tritt  am  Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungs-
gebührensatzung vom 16.12.2005 der
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Stadt Bernburg (Saale), veröffentlicht im
Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale)
und der Verwaltungs-gemeinschaft
Bernburg vom 12.01.2006, Nr. 104,
außer Kraft.

Bernburg (Saale), 11. November 2008

(Siegel)

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung 
von Ausbildungsstellen derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) stellt zum 01. August 2009 Auszubildende im
Ausbildungsberuf:

Verwaltungsfachangestellte/r - Fachrichtung Kommunalverwaltung

ein.

Einstellungsvoraussetzungen: Realschulabschluss mit guten bis sehr guten 
Kenntnissen in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Sozialkunde sowie ein gutes 
Allgemeinwissen

Eine hohe Auffassungsgabe, Sicherheit in der Rechtschreibung und im Umgang mit
Zahlen, Umsicht und Genauigkeit, Teamfähigkeit, freundliches Auftreten und
Verantwortungsbewusstsein sind weitere Anforderungen an die Bewerber.

Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebenslauf, beglaubigte
Kopien des Abschlusszeugnisses der 9. Klasse und des Halbjahreszeugnisses der 10.
Klasse bzw. das Abgangszeugnis, bei Minderjährigen die ärztliche Bescheinigung
über die Erstuntersuchung) sind bis zum 12. Februar 2009 zu richten an:

Stadt Bernburg (Saale),
Personalamt
Schlossgartenstraße 16,
06406 Bernburg (Saale).

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Das nächsteDas nächste
Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 

am Donnerstag, am Donnerstag, 
8. Januar8. Januar 20092009

Redaktionsschluss ist
am Donnerstag, 
18. Dezember

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzsleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen Gas, Str om, Fernwärme 321616

Informationen zu Ausschreibungen 

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet auch unter
www.ausschreibungs-abc.de

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u.

Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Weihnachtsferien
vom 22. Dezember

bis 5. Januar
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Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 30.10.2008 den
Aufstellungsbeschluss über den Bebau-
ungsplan Nr. 68 mit dem Kennwort:
„Gewerbegebiet südlich der Köthen-
schen Straße und westlich der Fuhne
(Bereich ehemaliger Schlachthof)“
gefasst.

1. Das Plangebiet befindet sich südlich
der Köthenschen Straße zwischen der
Wohnbebauung am Neuen Weg und der
Fuhne. Das Plangebiet wird im Norden
durch den Bebauungsplan Nr. 1/97
„Plangebiet Solvay-Werk zwischen
Köthenscher Straße, Annenstraße, Saale
und Fuhne“ begrenzt, im Süden durch

Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Beschluss überdie Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 68 mit dem Kennwort: „Gewerbegebiet südlich der

Köthenschen Straße und westlich derFuhne 
(Bereich ehemaligerSchlachthof)“

das Areal einer Bau- und Entsor-
gungsfirma. 

Im Geltungsbereich befinden sich somit
die Flurstücke 2/5, 2/11, 2/13, 2/15, 2/16,
2/22, 2/23, 2/25, 2/26, 2/28, 2/31, 2/36,
3, 4/1, 4/3, 4/4, 10/2 (südlich des
Flurstücks 10/1 gelegenes Teilstück),
1000 und 1001, allesamt in der Flur 32 in
der Gemarkung Bernburg gelegen. Der
Geltungsbereich umfasst eine Fläche
von rund 4,1 ha und ist auf beiliegendem
Übersichtsplan dargestellt.

2. Es werden folgende Planziele ange-
strebt:
- Schaffung von Baurecht zur

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Ansiedlung mittelständischer Gewerbe-
und Handwerksbetriebe auf vormals
brachgefallenen Flächen,

- Steuerung von Einzelhandelsan-
siedlungen im Interesse einer verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung
und für die Sicherung und Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen im
gesamtstädtischen Kontext,

- dauerhafte Gewährleistung gesunder
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im
Plangebiet und dessen Umfeld durch
städtebauliche Ordnung des Plan-
gebietes.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) soll in Form einer öffentlichen
Auslegung mit Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung durchgeführt wer-
den.

Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht. 

Bernburg (Saale), 17. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 08.05.2008
Änderungen zum  Aufstellungsbeschluss
über den Bebauungsplan Nr. 67 mit dem
Kennwort: „Plangebiet ehemalige
Eisengießerei zwischen Köthenscher
Straße, Hegestraße und Bahngelände“
beschlossen.

1. Der Geltungsbereich wird wie folgt
neu begrenzt:

- im Norden durch die Flurstücke 19 bis
21 (vorhandene Bebauung entlang der
westlichen Verlängerung der Fuh-
nenstraße), weiterhin das Flurstück 46
(Speicherstraße) sowie die Flurstücke 5,
6 und 7/4, allesamt in der Flur 34 der
Gemarkung Bernburg gelegen.

Die Geltungsbereichsgrenzen im Osten,
Süden und Westen bleiben unverändert.

Der Geltungsbereich umfasst mithin fol-

gende Flurstücke: 

- Flurstücke 7/1 und 45 der Flur 34 sowie

- Flurstücke 1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4, 5,
6, 10/1 der Flur 35, allesamt in der
Gemarkung Bernburg gelegen.
Der nunmehrige Geltungsbereich ist auf
beiliegendem Übersichtsplan dargestellt.

2. Das mit dem ursprünglichen
Aufstellungsbeschluss verfolgte Pla-
nungsziel einer Mischgebietsausweisung
wird nicht weiter verfolgt, da der hierfür
in Frage kommende Bereich nicht weiter
im Plangebiet verbleibt. 

3. Die namentliche Bezeichnung des
Bebauungsplanes Nr. 67 wird im nach-
folgenden Verfahren in „Ehemalige
Eisengießerei“ geändert, da das
Plangebiet künftig keinen räumlichen
Bezug zur Köthenschen Straße hat, die
vorherige Bezeichnung diesen Eindruck

aber erweckt. Somit würde die
Anstoßwirkung des Bebauungsplanes
verfehlt. 

Die übrigen Inhalte des ursprünglichen
Aufstellungsbeschlusses bleiben unver-
ändert.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) soll in Form einer öffentlichen
Auslegung mit Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung durchgeführt wer-
den.
Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht. 

Bernburg (Saale), 17. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Beschluss überdie Änderung des Aufstellungsbeschlusses des
Bebauungsplanes Nr. 67 mit dem Kennwort: „Plangebiet ehemalige

Eisengießerei zwischen KöthenscherStraße, Hegestraße und Bahngelände“
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Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Beschluss überdie Änderung des Aufstellungsbeschlusses des
Bebauungsplans Nr. 63 mit dem Kennwort: „W ohngebiet Süd-West“

1. Für die Fläche mit dem Kennwort:
„Wohngebiet Süd-West“ soll der
Bebauungsplan Nr. 63 aufgestellt wer-
den. Der Geltungsbereich wird neu wie
folgt begrenzt:

Im Norden an der Kustrenaer Straße
beginnend und an der Halleschen Straße
endend:
durch die Flurstücke 37/5 und 37/4, von
dessen nordöstlichen Grenzpunkt das
Flurstück 38/8 (Gnetscher Weg) querend
zum südwestlichen Grenzpunkt des
Flurstücks 3/12, weiter durch die
Flurstücke 3/12, 1/9, 3/14, 3/17, 3/16
von dessen südöstlichen Grenzpunkt das
Flurstück 69/3 (Dürerring) querend zum
südwestlichen Grenzpunkt des
Flurstücks 1005, weiter durch die
Flurstücke 1005, 1016 (Dürerring),
1021, 1022, 1023, 1024, 1020, 1016
(Dürerring), 1015, 5/14, 6/17, 6/20
sowie 39/3 (Dürerring) in der Flur 13.

Im Osten durch das Flurstück 40
(Hallesche Straße) der Flur 13.

Im Süden an der Halleschen Straße
beginnend und an der Kustrenaer
Straße endend:
- durch die Flur 14 und 
- die südliche Flurstückgrenze des
Flurstückes 29/6 bis zu deren südlichen
Grenzpunkt und ihrer Verlängerung
das Flurstück 29/7 querend bis zum
Schnittpunkt mit der westlichen
Flurstücksgrenze des Flurstücks 29/7,

von dort aus eine das Flurstück 1/23 tei-
lende Linie zur Nutzungsartengrenze
zwischen der Röntgenstraße und der
Grünfläche im Flurstück 1/23 in der Flur
15, 
- weiter durch die südliche Flurstücks-
grenze der Röntgenstraße (Flurstück
32/12) und an dem nordwestlichen
Grenzpunkt des Flurstücks 32/11 recht-
winklig auf das Flurstück der Kustrenaer
Straße stoßend in der Flur 13.

Im Westen durch die Fluren 17 und 22.

Sämtliche Flur- und Flurstücksangaben
beziehen sich auf die Gemarkung
Bernburg. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplans umfasst nunmehr eine
Gesamtfläche von ca. 12,57 ha und ist
auf beiliegendem Übersichtsplan darge-
stellt.

Die übrigen Inhalte des ursprünglichen
Aufstellungsbeschlusses bleiben unver-
ändert.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) soll in Form einer öffentlichen
Auslegung mit Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung durchgeführt wer-
den.

Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht. 

Bernburg (Saale), 17. November 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Nichtamtl icher Tei l

Weihnachtspreisskat
Zum 35. Mal lädt die SG Neuborna 62
alle Skatfreude zu ihrem Weihnachts-
preisskat in die Sportgaststätte des
Vereins am 2. Weihnachtsfeiertag ab
09:00 Uhr ein.
Das 25. Neujahrsturnier im Hallen-
fußball für Männermannschaften der SG
Neuborna 62 findet am Freitag, 2. Januar
2009, ab 18:00 Uhr in der Bernburger
Sporthalle „Eichenweg“ statt.
Teilnehmende Mannschaften sind der
Pokalverteidiger TV Askania Bernburg
II, FSV Nienburg 1990 (beide
Landesklasse), SVEinheit Bernburg, SV
Lok Aschersleben (beide Salzlandliga),
SV Blau-Weiß Könnern, SV Jahn
Gerbitz, VfL Ilberstedt und der
Gastgeber (alle Kreisliga).

Das nächste Amtsblatt
erscheint 

am 8. Januar2009
Redaktionsschluss ist am 

Donnerstag, 18. Dezember

Der Stadtseniorenrat
wünscht allen Senioren eine
besinnliche Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins

Jahr 2009.

Wehrleiter ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen
Nach dem Beschluss des Stadtrates am 30. Oktober wurden der Ortswehrleiter von
Aderstedt, Dennis Wiltner und dessen Stellvertreter, Winfried Winselmann (im Foto,
von links) für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen.

Schokolade mit Musik
„Süße Versuchung“
heißt die aktuelle
Sonderausstellung
im Bernburger Mu-
seum, die den Sie-
geszug der Schoko-
lade anschaulich
machen soll. Die
Schau wird von
einem Rahmen-
programm beglei-
tet:
Sonntag, 7. Dezember, 11:00 Uhr,
Weihnachtskonzert mit Joachim Diemer,
Joachim Günther u. Bettina Saß.
Donnerstag, 11. Dezember, 19:00 Uhr,
„Die Show von der Schokolade“mit Dr.
Jürgen Clauß, Dresden.
Sonntag, 14. Dezember, 11:00 Uhr,
„Schokoladenfabrik Weigel in
Bernburg“ mit Dr. Hans-Werner Müller,
Bernburg.
Sonntag, 11. Januar 2009, 11:00 Uhr,
Führung durch die Ausstellung mit
Jürgen Will, Wernigerode.

Eine-Welt-Laden
Der Eine-Welt-Laden am Markt in
Bernburg hat neue Öffnungszeiten:
Montag, 10:00 - 18:00 Uhr,
Dienstag - Freitag, 08:00 - 18:00 Uhr,
Samstag, 08:00 - 12:00 Uhr.

Bernburger Blechbläser
Mit Advents- und Weihnachtsmusik will
der Bernburger Posaunenchor erfreuen,
unter anderem am 23. Dezember, 16:30
Uhr, im Gemeindehaus der Stiftung
Kanzler von Pfau und am Heiligabend,
18:30 Uhr, in St. Petri in Gröna.

Turmandacht zu Silvester
Am 31. Dezember, 23:30 Uhr, ist die
Marienkirche Treffpunkt zu einer
Turmandacht. In vier Stationen wird
anschließend der Turm bestiegen, um
00:00 Uhr in der Türmerstube das neue
Jahr zu begrüßen.
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Traditionelles
Weihnachtskonzert
Bernburger Chöre
Am 3. Advent, 14. Dezember, 17:00
Uhr, findet in der Marienkirche das tra-
ditionelle Weihnachtskonzert des
Zöllner-Männerchores, des Friedrich-
Silcher-Chores und des Chores des
Carolinums statt. Es erklingen traditio-
nelle Weihnachtslieder aus verschiede-
nen Epochen. Der Eintritt ist frei.

Am 13. und 14. Dezemberfindet die tradi-
tionelle Klosterweihnacht in Bernburg statt.
Als vorweihnachtlicher Höhepunkt richtet
sich die Veranstaltung an alle Bewohner in
und um Bernburg. 

Traditionell wird die Klosterweihnacht mit
der eindrucksvollen Ankunft des Weih-
nachtsmannes und seinem bunten Gefolge in

Klosterweihnacht mit internationalen Weihnachtsgestalten

Booten auf der Saale begonnen.
Danach zieht er gemeinsam mit den
Besuchern vom Alten Markt zum
Kloster zu Bernburg. Alle Kinder sind
aufgerufen, in märchenhafter Verklei-
dung den Zug des Weihnachtsmannes
zu begleiten.

Im Kloster findet anschließend ein
Programm mit Aufführungen von ver-
schiedenen Weihnachtsriten, lebendi-
ger Musik, Tanz- und Theaterbeiträgen
statt. Ein Handwerker- und Bauern-
markt lädt zum Verweilen und Kaufen
ein. Für unsere kleinen Gäste gibt es in
bewährter Tradition kleine Geschenke
und viele gemütliche Orte zum Spielen
und Basteln im Kloster. Theaterstücke
und Clowns versprechen Spaß und
Freude. Für das leibliche Wohl wird u.
a. mit heißem Glühwein, leckerem
Weihnachtsgebäck und der beliebten
Klostersuppe gesorgt - für jeden
Geschmack etwas.

Das detaillierte Programm finden Sie
unter www.strenz-events.de.

St. Bonifatius (kath.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst,
Do, 18:00 Uhr, Gottesdienst.
Fr, 09:00 Uhr, Gottesdienst.
Sa, 06.12., 06:00 Uhr, Roratemesse.
Do, 11.12., 18:00 Uhr, Bußgottesdienst.
Sa,13.12., 06:00 Uhr, Roratemesse;

16:00 Uhr, Beichtgelegenheit.
Mi, 17.12., 06:00 Uhr, Roratemesse.
Heiligabend, 16:00 Uhr, Krippen-
andacht m. Krippenspiel;

20:00 Uhr, Christmette.
2. Feiertag, 10:00 Uhr, Heilige Messe.
Silvester, 17:00 Uhr, Jahresschlussand.
Neujahr, 10:00 Uhr, Heilige Messe.
Di, 06.01., 10:00 Heilige Messe.

St. Nikolai (kath.):
Sa, 18:00 Uhr, Gottesdienst;
Mi, 17:00 Uhr, Andacht.
Heiligabend,22:30 Uhr, Christvesper.
1. Feiertag, 10:00 Uhr, Heilige Messe.
Sa, 27.12., 18:00 Uhr, Heilige Messe.

Schlosskirche St. Aegidien (ev.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.
Heiligabend,16:30 Uhr, Krippenspiel,
18:00 Uhr, Christnacht.

Kapelle im Landeskrankenhaus:
Heiligabend, 15:00 Uhr, ev. Christvesper.

Ev.-Freikir chliche Gemeinde:
Sonntag, 09:30 Uhr, Gottesdienst.

Kir che Jesu Christi derHeiligen der
letzten Tage(Karlstr. 31):
Sonntag, 09:00 - 12:00 Uhr, Gottesdienst.

Marienkir che (ev.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.
21.12.,15:00 Uhr, Krippenspiel.
Heiligabend, 18:00 Uhr, Christvesper.

St. Mar tin (ev.):
Heiligabend,16:30 Uhr, Krippenspiel,
18:00 Uhr, Christvesper,
22:00 Uhr, Christnacht.

Gröna, St. Petri:
Heiligabend, 18:30 Christvesper.

Waldau, St. Stephan:
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.
Heiligabend, 15:00 Uhr, Krippenspiel.

Dröbel, St. Stephan:
Heiligabend, 15:00 Uhr, Krippenspiel.

VVeransta l tungeneransta l tungen

Weihnachtsoratorium
Am 4. Advent (21. Dezember) erklingen
die ersten drei Kantaten des Weihnachts-
oratoriums von J. S. Bach in der Schloss-
kirche. Die Ausführenden sind die
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie
Schönebeck, die Kantorei St. Aegidien
und die Solisten Dana Hoffmann,
Marina Sandel, Reinaldo Dopp und
Daniel Blumenstein. Beginn ist 17:00
Uhr.
Die Kantaten vier bis sechs sind am 6.
Januar, ebenfalls ab 17:00 Uhr, in der
Bernburger Schlosskirche zu hören.

Gottesdienste im Dezember

Pfau´sche Stiftung:
Fr, 14:30 Uhr, ev. Gottesdienst;
Di, 09.12., 14:30 Uhr, 

kath. Gottesdienst.

Seniorenzentrum am ZepzigerWeg:
Di, 09.12., 09:30 Uhr, ev. Gottesdienst;
Di, 23.12., 09:30 Uhr, kath. Gottesd.
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Und außerdem:

Geschenk-Gutscheine in derStadtbibliothek - auch eine Idee
Verschenken Sie doch ´mal eine Jahreskarte für die Benutzung der Bibliothek!

Vom Termin der Ausstellung für 12 Monate Bücher, DVD`s, Videos, Spiele, Zeitschriften, CD-ROM , Hörbücher und
Musik-CD`s ausleihen. 
Wir beraten Sie gern in der Stadtbibliothek, Lindenplatz 5, 06406 Bernburg (Saale), Tel. 03471 623001.

Öffnungszeiten:Montag: 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch, Samstag: 10:00 - 12:00 Uhr.

Mecka Lind:
Die Hühnerweihnacht

Als der Winter kommt
und Weihnachten vor
der Tür steht, sind der
Hahn und seine 23
Hühner völlig aus dem
Häuschen. Noch nie
haben sie so viel
Schnee gesehen! Sie

veranstalten eine Schneeballschlacht, fahren Schlitten und
bauen Schneehähne. Sie haben einen Riesenspaß...

Hedwig Munck:
Der kleine

König feiert
Weihnachten

Der kleine König
freut sich auf ein
schönes, gemüt-
liches Weih-
nachtsfest. Doch
vorher hat er viel
zu tun, und so

wird es in der Adventszeit nie langweilig. Im Schloss
geht es drunter und drüber: Teddy hat vergessen,  seinen
Stiefel für den Nikolaus rauszustellen, beim
Tannenbaumschmücken passiert ein Missgeschick und
der kleine König würde alle Plätzchen schon vor
Weihnachten aufessen - zum Vorlesen und Selberlesen.

Sven Nordqvist:
Das Geheimnis der
Weihnachtswichtel

Weihnachten ist für die
Menschen und die
Wichtel das schönste
Fest! Besonders der
Wichtelvater ist schon
voller Vorfreude, denn jedes Jahr am Heiligen Abend stellen
ihm die Menschen als Dankeschön eine Schale mit dem
berühmten Weihnachtsbrei hin. Aber in diesem Jahr werden
sie ihn vergessen, und der Wichtelvater kann sehr zornig wer-
den...
Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte vom Erfinder der
Pettersson und Findus-Bücher.

Ursel Scheffler:
Rufus hilft den

Weihnachtsmännern
Ein Weihnachtsabenteuer

in 24 Geschichten

Rufus, der Polarforscher,
fällt aus den Wolken:
Genau über Weihnachtsdorf
stürzt er mit seinem
Heißluftballon ab. Ganz

schön aufregend findet er es dort, mitten in den
Vorbereitungen für das große Fest. Doch natürlich möch-
te er am Heiligen Abend gern wieder bei seiner Familie
sein. Leider kommt aber immer etwas dazwischen.
Eine Vorlesegeschichte für die Adventszeit.

Neu in der Stadtbibliothek:
VVon on WWichteln, Königen und ichteln, Königen und WWeihnachteihnachtsmännernsmännern

* Die Stadtbibliothek bleibt am Samstag, dem 27.12. 2008, geschlossen! *
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Augenärzte:

bis 07.12., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 0171 1713073.

08. bis 14.12., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 03925 381692.
15. bis 21.12., HerrHey, Bernburg,

Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.
22. bis 23.12., Dr. Hosang, Aschersleben,

Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.
24. bis 26.12.,Dr. Steindel, Aschersleben,

Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.
27. bis 28.12.,Dr. Hosang, Aschersleben,

Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.
29. bis 30.12., HerrMeißner, Bernburg,

Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.
31.12. bis 01.01., Frau Gärtner, Staßfur t,

Humboldtstr. 1 A, Tel. 03925 381692.
02. bis 04.01.,Herr Meißner, Bernburg,

Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochendienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet montags
08:00 Uhr.

Zahnärzte:

05. bis 07.12., HerrBrade, Bernburg,
Stiftsstr. 1, Tel. 03471 370134.

12. bis 14.12., HerrSchumann, Bernburg,
Karlsplatz 24, Tel. 03471 622019.

19. bis 21.12., Frau Rabe, Könnern,
Bahnhofstr. 17, Tel. 034691 20310.

24. bis 26.12., HerrHubatsch, Bernburg,
Markt 28, Tel. 03471 353892.

27. bis 28.12., Frau Götze, Bernburg,
Löfflerstr. 13, Tel. 03471 316742.

29. bis 30.12., Frau Brade, Bernburg,
Stiftsstr. 1, Tel. 03471 370134.

31.12. bis 01.01., Frau Heuter, Gerbitz,
Nienburger Str. 13 A, Tel. 034721 22723.
02. bis 04.01., Dr. Hrivnak, Bernburg,
Kustrenaer Str. 75, Tel. 03471 316085.

05. bis 06.01., Dr. Braekow, Bernburg,
Schulstr. 2, Tel. 03471 333868.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

HNO-Är zte:

bis 10.12., Prof. Enzmann, Bernburg,
Eichenweg 1, Tel. 03471 316640.

11. bis 17.12., Dr. Schwinger, Köthen,
Springstr. 29, Tel. 03496 213494.

18. bis 24.12., Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.

25. bis 29.12., Prof. Enzmann, Bernburg,
Eichenweg 1, Tel. 03471 316640.

30.12. bis 07.12., Dr. Kraft, Bernburg,
Kustrenaer Str. 75, Tel. 03471 316006.

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

08. bis 14.12., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
15. bis 21.12., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
22. bis 28.12.,Herr Dahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
29.12. bis 04.01., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintier e
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 07.12., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
08. bis 18.12.,Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
19. bis 28.12., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
29.12. bis 01.01., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.

Apotheken:

05. bis 11.12., Paracelsus-Apotheke.
12. bis 18.12., Apotheke am Kauflandcenter.

19. bis 25.12., Struwwelpeter-Apotheke.
26.12. bis 01.01., Markt-Apotheke.

02. bis 08.01., Blaue Apotheke u. Alsleben.









schir. Zum 4. Mal in Folge fand bundes-
weit unter dem Motto „Deutschland
bewegt sich“ ein Aktionstag im Badminton
statt. Die Veranstaltung wurde dabei erneut
von der Barmer-Ersatzkasse, dem ZDF
sowie der „Bild am Sonntag“ unterstützt.
In Sachsen-Anhalt beteiligten sich 12
Vereine des Landesverbandes, darunter die
Badmintonabteilungen des FSVNienburg
1990 und der SG Medizin Bernburg, an
diesem Event. Die von den Verant-
wortlichen unserer Region organisierte
Sportveranstaltung fand am 15.11.08 in der
Sporthalle der Sekundarschule „Süd-Ost“
in Bernburg statt. Über 50 Teilnehmer, im
Alter zwischen 4 - 66 Jahren, nahmen das

Aktionstag im Badminton
Aktionstag im Badminton fand guten Anklang

Angebot zur sportlichen Betätigung wahr.
Die Tatsache, dass auch Eltern die
Gelegenheit nutzten um mit ihren Kindern
aktiv zu werden, war für die Veranstalter
sehr erfreulich. Im Zeitraum von 09:30 -
13:00 Uhr standen allen Federballfreunden
fünf Spielfelder zur Verfügung. Diese
waren auf Grund des großen Andrangs
pausenlos besetzt. Die Organisatoren hät-
ten sich deshalb zeitweise sogar mehr als
die zur Verfügung stehenden Felder
gewünscht, um dem großen Bedarf der
Sportbegeisterten voll Rechnung tragen zu
können. Gelegentlich mussten deshalb
Spiel- und Pausenzeiten organisatorisch
festgelegt werden, um jedem Teilnehmer

seine Spielmöglichkeiten einzuräumen.
Dies tat dem sportlichen Ehrgeiz aller
Beteiligten an diesem Tag jedoch keinen
Abbruch. 
Interessierte, welche über den Aktionstag
hinaus Spaß am Federballspiel haben, kön-
nen auch in der Folgezeit in den beteiligten
Vereinen regelmäßig den Freizeit- oder
Wettkampfsport Badminton ausüben.
Informationen können zu den Trainings-
zeiten, jeweils am Mittwoch, von 17:00 -
19:00 Uhr, in Nienburg, in der Turnhalle
am Schäferplatz, oder am Donnerstag, von
18:00 – 21:30 Uhr, in Bernburg, in der
Sporthalle der Sekundarschule „Süd-Ost“,
eingeholt werden.

amt. Es ist kaum zu glauben, aber nicht nur
Vögel überwintern an weit entfernten ande-
ren Orten, auch Insekten, Heuschrecken,
Tagfalter fliegen in südliche Winterquartiere.
Besonders beeindruckend ist der Zug der
„Monarchen“, eine nordamerikanische
schwarz-orange gemusterte Schmetterlings-

Monarchfalter fliegt 4800 km dem Winter davon
Ein Eine Schmetterlingsart überwinter t genauso wie die Zugvögel im Süden

art. Da sie den Winter nicht überstehen wür-
den, wandern Hunderte von Millionen dieser
kleinen Falter im Spätsommer in Richtung
Süden. Ziel der Reise ist das mexikanische
Hochland, wo die Falter dann dicht an dicht,
wie Mäntel, die Bäume überziehen. Auf die-
ser Reise legen die „Monarchen“ bis zu 4800

km zurück, - eine gigantische Wander- und
Orientierungsleistung dieses kleinen Insekts.
Um günstige Winde zu erwischen, steigen die
Falter dabei bis zu 1000 m hoch. 
Dies ist kein Aprilscherz, - wir sprechen
wirklich über einen Schmetterling. 
Kompliment kleiner Falter!



Schulferienkalenderfür das 
Jahr 2009 im Rathaus vorrätig
Ferien und Feiertage auf einen Blick im Taschenformat

amt. Das Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg
(Saale) gibt auch für das Jahr 2009 einen
neuen Schulferienkalender heraus. Mit
seinem übersichtlichen Kalendarium fin-
det dieser winzige Begleiter im
Taschenformat in jedem Portemonnaie
bzw. in jeder Hosentasche einen Platz.
Mit dem Kalender könnt ihr euch über
alle Ferientermine sowie die Feiertage
für das Jahr 2009 informieren. Dieses
“Kärtchen” wurde erneut mit einer
Auflage von 1.000 Stück gedruckt und
liegt nun für euch im Bernburger
Rathaus bereit. 
Falls ihr Interesse habt, einen solchen
kleinen Kalender zu besitzen, dann
zögert nicht zu lange. Ihr könnt euch die-

sen kostenlosen Taschenkalender im
Amt für Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Bernburg (Saale) abholen. Das
Amt findet ihr in der obersten Etage vom
Rathaus I an der Blumenuhr. Vielleicht
könnt ihr hier auch gleich noch einige
Fragen oder Anliegen klären, etwas
Informationsmaterial zu Jugendthemen
in Empfang nehmen oder uns eure
Meinung bzw. neue Ideen mitteilen. Der
kleine Ferienkalender ist übrigens
zugleich das ideale Hilfsmittel, um den
Urlaub für das nächste Jahr frühzeitig in
aller Ruhe zu planen. Insofern wünschen
wir euch auch bereits jetzt - schöne
Ferien für 2009 und erholsame
Urlaubstage! Die Weihnachtsferien sind
ja fast schon zum Greifen nahe!

„BOING 2009/10“ - Jugendbroschüre
Die neue „BOING“ erscheint demnächst mit zahlreichen Tipps und Informationen nicht nur für die Freizeitgestaltung

noch mehr Infos, Tipps und einer besseren
Übersicht von den Vorangegangenen ab.
Viel Spaß beim Lesen sowie bei den ein-
zelnen Angeboten wünscht bereits jetzt das
Amt für Kinder- und Jugendförderung der
Stadt Bernburg (Saale).

amt. Anfang Januar 2009 wird die neueste,
inzwischen neunte Ausgabe der "BOING”
Broschüre, mit einer Auflage von 1.000
Exemplaren, vom Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg
(Saale) kostenfrei herausgegeben. Zahlrei-
che regionale Träger haben es durch ihre

Angebote und entsprechende Zuarbeiten
ermöglicht, diesen praktischen Wegweiser
mit einer Menge an Informationen und
Tipps für die Freizeitgestaltung, speziell
von Kindern und Jugendlichen, in der
Region Bernburg zusammenzustellen.
Dieses BOING - Exemplar hebt sich mit


